
Satzuffg ffir den

lVavsd Förderverein

§1 Nameo §itr" Gesehäflsjahr

t. Der Fötdervereinfühxt deoNamen,,\Maved Förderverein" (nachfo§end ,,Verein').

2. Er soll h das Yereinsregister eingetagen werden Mit Eintagung fihrt er den Namenszusatz

,r9.Y.n'

3. §ite des Vereins ist Hamburg.

4. Geschäftsjahr ist das Kalendojahr.

§2 Zvs**k des Yereins

1. Der Yerein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnükige Zwecke im Sinne des

Abschnitts "Stflre{tegfustigfe Zxreeke" der Abgahcrdamg.

2. Zweokdes Vereins ist die Förderung der Erziehrmg Volks- und Berußbildung sowie die
Fördenmg dee Sports.

3. Der Satzungszweck wird verwi*licht insbesondere dursh die finanzielle Förderung der
Stiftung Asociaciön Waved in Pa*ama aus Mittekl die der Verein als Spaden shält und unter
Berücksichtigrmg derBedinguagen ge,mäß Mitielweiterleitungsvereinbanrng zwischeir dem
Verein und Asociaci6n Waved (siehe Anlage) an Asociaciön'Waved transferiert.

4.'Der Yerein ist selbstlos 6tig er verfolgt nicht in erster Linie eigenwiruchaftliche Zwecke.

5. I\dittsl des Yereins dürfen nur für die salamgsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhaltm keine Zuvrendungm aus Mittela des Vereins.
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6. Es darf keine Pssoo drrchAusgaber, die dem Zweck des Yaeiffi &ffid sin{ oder&rch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begwstigt werden"

7. Der Yomtmd ist gruudsätrlich ehrenamtlich tätig. Die Mitgliederverummhxrg kann eine

angemss§€ne pauschale Tätigleitsvergütmg frrVorstandsmitglieder beschließen.

§3 MiQliedsehaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natfuliche rmdjuristische Person werden.

2. D€m Ve,rcin können auch fiördernde Mitglieder mit passiver Mitgliedschaft angehören.

Fördernde Mitglied€r hakn kein §timmrecht.

3. Der Antag auf Aufrahme in de,u Verein ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der
Vorstand entscheidet über die Au&*hme.

4. Die Mitglisdschaft endet drnch Tod, Austrifi, Ausschluss oder Löschung des Vereins.

5. Der Austritt ist schrifflich gegecäbc dem Voreknd anerklfuer* Er ist nur mit eins Frist voa
zwei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres zdeissig.

6. Efu Miglisd kgrin aus dem Venein ausgeschlossen werden, wsnß es in grober Weise gcgelr die
Vereinsinte,ressenverstoßen hat cderwe,nn es mit mindestens einem Jahresbeitrag mitmehr als

sechs Monaten in Yerzug ist. Über einen Ausschluss enßcheidet der Yorstand- Dem
Auszuschließendsr ist vor der Beschlussfasrsrmg Gelegmheit anr Stelltmgralrme zu gekc; der
Ausschluss weger Zahhmgsverzuges ist mit einer Frist von drei Monaten schriftlich anzudrohen.

7. Gegeir die Able"hauag dcr Au&ahme, die keine,r Begränümg bedärt, rmd gegen deu
Ausschluss aus demVerein kann der Antragst§[§rbar. das Mitgliedbinnen eines Monats nach

Ztgmgder Entscheidung Beschwe,rde einlegen- ÜOer die Beschwerrde effscheidet die nächste

Mitgliederversammlung endgültig. DemMitgtridbleibt dieUbmprüfung derMa§calme drxch
Anmfung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Beschwerde hat außchiebende \Yirkung,
die Anrufrmg eiaes orde,utlichen Gerichts außchiebende Wirtuagbis zurRechtslrraftder
gerichtlicheir Entscheidrmg.

8. Die Mitglisd€rveßammluüg kann jede natürliche undjrristische Person, die sich bosonders um
den Yseitr gedient gcmacht het, anm Ehr@itglied srem€n-

9. Der Verein speichert und vmarbeitet von seine,n Mitgliedem folgemde Daten:Namg Anschrift,
Koauk*tatnn (§.Ivleil, Telefon) sourievereinsbezrgeae Daten (Eintrimdarurn, Ämter,
Mitgtiedsnumm€r). Die Mitglider sind verpflichtet, der vorgenannten Daten
unverdglich dsm Verein mitzuüeilea. Die Datea werdea ausschließlich für die
Ivlitgliederverwaltungbmötigt EineÜbermithmg anDritte erfolgl strlr, \rffin dies erforderlich
ist. Sofern hierzu derZustimmung des jeweiligen Mitglieds sforderlich ist, wird diese vorab
eingeholt
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§4 Mitgliedsbeiffige

1. Von den Mitgliedern wird ein Geldbetrag als regehnäßiger Jatresbeitrag erhobe,n. Der
Jahresbeiaag der Miqlieder bsüägt mindesterrs t5,- (m Wort$r: frnf Euro), für juristische

Personen mindestens €25A,- (in Worüer: zweihundertffm&ig Euro) pro Kalende{ahrund ist
fällig zu Beginn eines Kalenderjahres sowie bei Registrienmg des Vereins (für
Gründungsmitglieder) beziehungsweise bei Eiatitt (für neue Mitgliede$'

2. Ehrenmitgtieder sind nicht verpflichtet, einen Iahresbeitrag zu leisten.

§5 Organ+ dcs Yereins

Organe des Vsreins sind der Vorstand und die Mitglied€rver§ammlung.

§S Yereinsvorstand

1. Der Vorstand im Sirne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitze,lrden und dem Stellvertretenden
Yorsieenden

2.Der Verein wird gCIichtlich und außergerichtlich durch den Yorsiuende,n und den

StellverteteudenVorsiaendenjeweils alleinverheten lm Inneirverhälhis giltjsdoch, dass der

Stellverheteirde Vorsitze,nde nur bei Verhinderung des Vorsitzende,n handeln darf,

3" Der Vmtaad wird vou dcr Mitgliederversarmlung mit einfacher Mehrheit auf die f,)aus von
drei Jahren gewäihlt. Die Wiedersrahl ist zulässig. Vorstandsmitgliederkönne,n nurMitglieder des

Vereins werde,n. Bei Beendigwg der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.

4. Die Vorsbndsmitglieder bleiben auch rach Ablauf ihrcr Amtszeit bis zurNeuwahl dss

VorstandesimAmt ScheideteinMitglieddesVorstandeswährendderAmtsdauereus,kannder
verbleibende Vorstand frr die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen ein ErsaAnitglied
bestellen.

5. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§7 Zuständigkeit des Yorstandes

Der Vorstuld ist für alle Angelegenheiten des Ysreins zuständig die nicht durch die jeweils
geltende Satztmg eiseEn acdere,n Yereinsargro mrgewiesen siaä Erhat insbsondere fclgende
Aufgaben:
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l. Yorbeeitung dm Mi4liederversammlung uad Außtellung da Tagesorrdnung

2. Einberufimg der Mitgliederversammlung

3. Ausfihrung der Beschlüsse der Mitgliederversarrnlung

4. Verwaltung des Vereinsvermögens rmd Buchführung

5, Erstellung des fahrc*haushalslaas r.nd ds Jahresberichtes

6. Beschlussfassung über Aufoahme und Ausschluss von Mitgliedern.

§ 8. Beschlussfassung des Yorstandes

I . Der Voretand fasst seine Beschlässe in Yorstandssitzungen oder atrf schriftlichem Wege.

2. VorstandssiEungen sind vom VorsiEmden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertetenden
VorsiEe,nden in Textfürm oder(fem-)mfindlichunter Einhaltung einer Einberufung§&fstvon
einer Woche einzuberufen

Der Mitteilung einer Tagesordrnmg bedarf es nicht. Sitztngsleiter ist der Yorsitzende, bei dessen

Verhindenmg der Stellverfr,etende Yorsitzende.

Vorstandssitzungemkörmm auch atrs virarelle Yersammlung oderals Hybrid-Veranstal&mg
(Kombination voa Präsenz- uad Online-Ye,rsammlung) werden"'Welche Forrt
statt§nden soll, ist in derEiuladung bekannt zu geben.

3- Ber V*rst*nd eetscheidet efur*tirxmig"

4. Über die Vorstandssitzunge,n ist ein Protokoll zu führen, das Ort und 7-eit der Sitamg" Namen
derTeilaehmer, gefasste tseschltisse undAbstimmungpsrgebnis enthalten soll. Das Prctokoll
dient Beweiszwecken

5. Ein Vorstäsdsbesehluss kann auf rchriftlichem \{eg gef,asst werden, wenu alle
Voßtändsmitgteder dem Beschluss durch ihre Unterschrift zustimmen.

§9. Mitglidervutammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:

a) Wahl und Abbemfimg der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer

b) Bmchlussfassung über Aadenrngen der Saüarng
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c) Beschluss&ssung tiher die Anfl*s,xlng des Yereins

d) Festsetzung von Höhe und Fälligkeit des Jafuesbeifrags

e) Eatscheidung über Beschwerden geg€Nl die Ablehnung eines Au&ahneantmgs uad
gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstandes

S ErsrerffI$rlg rrüft Ehrenrcitgliedsrrl

g) Genehmiguag des Haushaltsplanes und Entgegennahme des Jahresberichts und
soastiger Be.richte des Yorstandes

h) Entlastung des Vorstandes

2. Jährtich mindestens einmal ündet die ordentliche Mitgliedsversammhmg des Vereias statt

Weitere (außerordentliche) Mitgtiederversammhmgen sind einzubenrfen, wenn es das Interesse

des Vereias erfordertoderwqn die Einberufirngvon einem Fäoftel derMitgliederunterAngabe
des Zwecks und der ffnde schriftlich vom Yorsand verlangt wird"

3. Üb€r die Beschltisse der Mitgliedsrversaxnmlung ist ein Protokoll auftunehmen" das vom
Versaomlune;§leiffi und einrcm zu Begirur der Mitgliedersaffimlüog mit eisfacher Mehrkeit zu
wähleoden Protokollführer an unterzeichnen ist. Das Protokoll soll de,n Ort und die Zeit der

Versammlung, die Zahl derteilnehmenden Mitglieder, dieNamen vonVmsammlunersleikrund
Protokollführer, die Tagesordnung die Abstimmungsergebnisse nnd die Art derAbstimmung
enthalten.

§ I0. Einberufung der Mit$ederTersamrnlu*g

1. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Mouat
einzuberuf€n" Die Einberufuug €rfolgt scbriftlich aa die leEte vom Mi§liedbekauuQegebe'ne
AdresseunterAngnbe der Tagesordnung. Mitglieder, die demVerein eine E-h{ail-Adresse
mitgeteilt hab€rr, können auch elektronisch durch E-Mait an dio anletzt in Textform mitgeteilte E-
Mail-Adresse geladenwerde, wecu das Mitgliednichtin Textform anders mitgeteilthat- Die
Ladungsfrist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden Tag.

2. Jedes Mitglied kann beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachffiglich auf dic
Tagesordnung gesetzt werden- Geht ein solcher Anhag spätestens eine Woche vor dem Tag der
Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand ein, ist die Tagesorduung au Begina der
Mitgliedenrersarrmlrmg entsprechend w ergärr;w. Geht erspäter ein eder wird er emt in der
Mitgliederversammlung gestellt beschließt die Mitgliederversammtuns über die Zulassung.

3" Mitgliedervorsammluagea könnea alch als virtuelle Yensammlung oder als Hybrid-
Yeranstaltung §ombination voa Präsenz- und Online-Yemanrmlung) durchgefrkt werd€n.
Welche Form stattfindeir soll, ist in der Einladung bekamt zu geben-
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§ 11. Be*ehlussfassung der Mitgliedemere*mmlung

1. Die Mitgliederversamnnlung ist beschlussfrhig, wenn mindestens ein Viertel aller
Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfühigkeit hat der Vorstand innerhalb vou vier
Wochen eine zweite Mitgliedervereammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese

zweik Mtgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Z,ahlds erschieneneo
Vereinsmitgliederbeschlussfrhig,wermhierauf irrderEinladuughingewiesenwurde. Fürderen
Ladung gelten im Übrigen die allgemeinen Bestimmungen.

2. Die Mtgliederrremammlung wird vom Yoreitzeuden, bei dessen Yerhinderung vom
Stellverhetsnden Yorsiuenden geleitet. Ist auch dieser verhiuderq bestimmt die Versammlung
denLeiter" Bei Wahlenkanndie Versammlungsleitung fürdie DauerderAusspracheund des

Wahlgarys einern anderm Mitglid überfragea werdea-

3. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied (auch jedes Ehrffimitglied) eine Stimme. Die
Art der Abstimmung bestimmt der Yersarnmlungsleiter

4. Soweit in dieser Satzung nicht ausdräcHich andem bestimmt, fasst dis Mitgliedervelsammlung
Beschlüsse mit der einfachen Mehrfoeit der abgegeburen §timmen. §timurerkalnxrgen gelten als

nictrt abgegebene Stimmen. Eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen ist jedoch

erforderlich frr:

a) die Ändenrng der Satzung

b) die Auflösung des Vereins

c) die Zulassung von nachtäglichen Antägen aufErgänzung der Tagesordnung

5. Fth \Mahlen gshen die Bestimmungeir über die Beschlussfassung entsprechead-

§ 12. K*ssenfährung

1. Sofern ein Schataneister von der Mitgliederversammlung gew?ihlt wurdg hat dieser über die
Kassengeschäfte Buch zu führen und eine Jahresrechnung zu erstell€n. Andsrnfalls obliegt diese

Aufgabe de,mVorstand.

2".Die Jabresrechnung wird von zwei Kassmprüfern geprü& die von der Mitgliedervers*rerolung
auf die Dauer von zwei Jahren gewählt werden und nicht dem Vorstand dürfen.

3. Die Kasseirprüfer habea die Kasse bzw. Konten des Vereins einschlie8lich der Bücher rmd
Belege mindestens einmal im Geschäfisjahr sachlich rmd rechnerisch zu prüfen und dem
Vorstandjeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Die geprüfte lahresreclmung ist der
Mitgliederveffiaurmlürg arr Beschlussfaswng
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§13 Yereinsaufiösung

Bei Auflösurg des Vereins oderbei Wegfall steuerbegänstigtcZwecke frllt das Vermögen des

Vereins an den Yerein,$rzte ohne Grexz€,n e.Y.", Schwedenstaße 9,

13359 Berlin Deutschlandn der es unmittelbarrmd ausschließlich für gemeinnäteige Zwecke zu

verwende,nhat
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